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Bekanntmachung, Maßregeln gegen die Rinderpest betreffend.

RKönigliches Staatsministerium des Innern.

In Gemäßheit Beschlusses des Bundesrathes vom 17. Januar l. Is. wird mit
Bezug auf §. 2 der Ministerialbekanntmachung vom 2. Jannar 1882 (Gesetz= und Ver-
ordnungsblatt S. 29) die Durchfuhr von frischem Kalbfleisch aus Tirol auf der
Eisenbahn von Kufstein über Rosenheim nach Salzburg, ausnahmsweise für völlig seuchen-
freie Zeiten unter folgenden Bedingungen gestattet:

a) Die Durchfuhr darf nur in der Richtung von Kufstein nach Salzburg und nicht
umgekehrt von Salzburg nach Kufstein erfolgen.

11


